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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.05.1955

Norm

ABGB §1295 IId1

BStG §5

BStG §7

StVO §92 Abs1

Rechtssatz

Daß sich die bei jeder Einzelfahrt eines Bauernfuhrwerkes nur geringfügige Verschmutzung der Straße im Laufe der

Zeit zu einer verkehrsgefährdenden Erdschichte verdichtete, hat nicht der Bauer, sondern das grob fahrlässig seine

Pflichten versäumende Straßenbeaufsichtigungsorgan zu verantworten.
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